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RS OGH 1992/5/26 5Ob46/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1992

Norm

WGG 1979 §13

WGG 1979 §39 Abs10

WGG 1940 §7 Abs2

Rechtssatz

Es ist konsequent, die Berechnung der Grundkosten, die nach § 7 Abs 2 WGG 1940 in Verbindung mit § 11 Abs 3

WGGDV 1940 anders kalkuliert wurden als nach jetzt geltendem Recht, vom effektiven Baubeginn abhängig zu machen,

weil anzunehmen ist, daß sich eine gemeinnützige Bauvereinigung erst nach Fertigstellung ihrer

Grundkostenkalkulation und Baukostenkalkulation zum Baubeginn entschließt.
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